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1. Einleitung 

1.a Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 
Der Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Görsdorf“ ist am 20. Dezember 2004 in 
Kraft getreten und der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie – Teilplan 
Wildau Wentdorf“ der Gemeinde Dahmetal ist am 01. März 2004 in Kraft getreten.  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dahmetal hat in ihrer Sitzung am 16. Mai 2024 den Aufstel-
lungsbeschluss für die Satzung über die Aufhebung des Bebauungsplans „Sondergebiet Windener-
gie – Teilplan Görsdorf und Wildau Wentdorf“ der Gemeinde Dahmetal gefasst. 
Die Bebauungspläne „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Görsdorf“ und der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Wildau Wentdorf“ sind Teil des Bebauungs-
plans des Windparks „Görsdorf/ Kemlitz/ Wildau-Wentdorf“.  
Die Teilpläne „Sondergebiet Windenergie - Teilplan Görsdorf“ sowie „Sondergebiet Windenergie – 
Teilplan Wildau Wentdorf“ sehen die Errichtung von insgesamt 34 Windkraftanlagen (WKA), 13 An-
lagen in dem TP Görsdorf und 21 Anlagen in dem TP Wildau Wentdorf, sowie die dazugehörigen 
Nebenanlagen und die Anlage von Versorgungswegen und Stationsplätzen für die Errichtung und 
den Betrieb der Anlagen vor. Die bei der Aufstellung des Bebauungsplanes bereits genehmigten 
und errichteten Windkraftanlagen wurden in die Festsetzungen als Bestand übernommen. Die Wind-
energieanlagen wurden gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans errichtet.  
Aktuell sollen die bestehenden 40 Windkraftanlagen zurückgebaut und durch leistungsstärkere und 
größere Windkraftanlagen ersetzt werden. Diese Neuerrichtung ist mit dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan nicht vereinbar. 
Als Grundlage soll stattdessen der zwischenzeitlich eingeführte Privilegierungstatbestand nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB verwendet werden, welcher raumbedeutsame Windkraftanlagen im Außenbe-
reich ohne Bebauungsplan ermöglicht. Daher sollen die rechtskräftigen Bebauungspläne der Teil-
pläne des Bebauungsplans des Windparks „Görsdorf/ Kemlitz/ Wildau-Wentdorf“, hier der Bebau-
ungsplan „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Görsdorf“ und „Sondergebiet Windenergie – Teil-
plan Wildau Wentdorf“, ersatzlos aufgehoben werden.  
Die betroffenen Flurstücke, die Abgrenzung des Plangebietes und aufzuhebenden Festsetzungen 
des Bebauungsplanes sind der Begründung zur Aufhebung des Bebauungsplans Kapitel 1.1 zu ent-
nehmen. 
Für die Aufhebung eines Bebauungsplans gelten gemäß § 1 Abs. 8 BauGB grundsätzlich die glei-
chen Anforderungen für Inhalt und Verfahren wie für die Neuaufstellung eines Bebauungsplans ein-
schließlich Umweltbericht. 
 

1.b Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen und ihre 
Bedeutung für den Bauleitplan 

Die in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen formulierten Ziele, die für den vorliegenden Pla-
nungsraum relevant sind, werden unter Kap. 3.0 „Planungsrechtliche Situation“ der Begründung zur 
Aufhebung des Bebauungsplans umfassend dargestellt (Landesentwicklungsplan, Regionalplan, 
vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung). Im Folgenden werden zusätzlich die planerischen 
Vorgaben und Hinweise aus naturschutzfachlicher Sicht dargestellt (Landschaftsrahmenplan und 
Fachgesetze). 

Fachgesetze 
Die Eingriffsregelung wird im Bebauungsplanverfahren gemäß § 1a Abs. 3 des Baugesetzbuchs in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist i.V.m. § 18 
Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, berücksichtigt.  
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Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans erfolgt eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
i.V.m. § 2a Baugesetzbuch. Die Ergebnisse der Abwägung der Umweltbelange werden als Festset-
zungen im Bebauungsplan entsprechend Baugesetzbuch § 9 übernommen. 
 
Bezogen auf die auf das Bebauungsplangebiet einwirkenden Immissionen ist das Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 
123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340) ge-
ändert worden ist, mit den entsprechenden Verordnungen zu berücksichtigen.  
Für den Umgang mit dem Schutzgut Wasser ist das Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 409) geändert worden ist, zu berücksichtigen.  
 
Landschaftsrahmenplan Teltow-Fläming 
Der Landschaftsrahmenplan stellt in der Karte 1 Teilblatt Südost folgende Entwicklungsziele für die 
Teilgebiete dar: 

• Erhalt und Aufwertung von Landschaftsteilen mit hoher Bedeutung für das Landschaftsbild 
und die landschaftsbezogene Erholung,  

• Schutz von Böden mit hoher bis sehr hoher Wind- oder Wassererosionsgefährdung, 
• Erhalt von Flächen mit hoher Grundwasserneubildung 

Für die Waldflächen innerhalb der Geltungsbereiche der Teilflächen wird die vorrangige Entwicklung 
von seltenen Laubwaldgesellschaften als Entwicklungsziel angegeben. 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Die Bewertung der bau-, betriebs- und anlagebedingten Umweltauswirkungen des vorliegenden 
Planvorhabens erfolgt anhand einer Bestandsaufnahme bezogen auf die einzelnen, im Folgenden 
aufgeführten Schutzgüter. Durch eine umfassende Darstellung des gegenwärtigen Umweltzustan-
des einschließlich der besonderen Umweltmerkmale im derzeitigen Zustand sollen die umweltrele-
vanten Wirkungen der Aufhebung des Bebauungsplans herausgestellt werden. Hierbei werden die 
negativen sowie positiven Auswirkungen der Umsetzung der Planung auf die Schutzgüter darge-
stellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit so weit wie möglich bewertet. Ferner erfolgt eine Prognose 
der Umweltauswirkungen bei Durchführung und Nichtdurchführung der Planung („Nullvariante“). 

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes ist nicht mit bau-, anlage- und betriebsbedingten Ein-
griffen auf der Grundlage der bestehenden Festsetzungen zu rechnen. Es wird stattdessen die Wir-
kung der Aufhebung der Festsetzungen betrachtet. 

2.a Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale 

2.a.1 Schutzgut Mensch 
Eine intakte Umwelt stellt die Lebensgrundlage für den Menschen dar. Im Zusammenhang mit dem 
Schutzgut Mensch sind vor allen Dingen gesundheitliche Aspekte bei der Bewertung der umweltre-
levanten Auswirkungen von Bedeutung. Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch werden da-
her neben dem Immissionsschutz, aber auch Aspekte wie die planerischen Auswirkungen auf die 
Erholung- und Freizeitfunktionen bzw. die Wohnqualität herangezogen. 
 
Im Rahmen der angestrebten Planung sind für den Menschen insbesondere Auswirkungen auf das 
Umfeld (Lärm, Immissionen und visuelle Beeinträchtigungen) und die Erholungsfunktion der Land-
schaft von Bedeutung. Die Erholungsfunktion wird als Schutzgut Landschaft gesondert betrachtet. 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet Wind-
energie – Teilplan Görsdorf“ wurden auf den Flurstücken 1, 2, 5, 9, 10, 11, 13 (tlw.) – 31, 33 – 36 
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der Flur 4 sowie den Flurstücken 218, 226 – 229, 232, 234, 235, 239, 242, 252, 259, 269 – 281, 
283, 285 – 296, 299 – 307 der Flur 5 der Gemarkung Görsdorf 13 Windkraftanlagen errichtet. Inner-
halb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Wildau 
Wentdorf“ wurden auf den Flurstücken 8 (tlw.), 12 – 39, 45 und 47 der Flur 2 sowie den Flurstücken 
10, 11, 12, 13/1, 17 – 23, 25 – 40, 42 – 56, 60 – 80, 82/1, 92, 94, 95, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 
161, 162, 164 – 169, 172 – 191 der Flur 3 der Gemarkung Wildau und auf den Flurstücken 1 – 4, 
5/1, 7 – 12, 14, 16, 17 (tlw.), 18, 21 (tlw.), 22, 32 – 36 der Flur 2 sowie den Flurstücken 1, 2, 3, 4 
(tlw.), 6 – 13 und 14 (tlw.) der Flur 3 der Gemarkung Wentdorf 21 Windkraftanlagen errichtet. 
 
Das Plangebiet befindet sich in einem Umfeld, in dem diverse Vorbelastungen durch Windenergie-
anlagen vorhanden sind. Zudem stellt sich der Geltungsbereich für den Menschen als eine intensiv 
genutzte landwirtschaftliche Fläche dar.  
 
Lärm 
„Nach den Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzt (BlmSchG) müssen bauliche Anla-
gen auf ihre Verträglichkeit gegenüber Mensch und Umwelt geprüft werden. Bereits bei der Stand-
ortauswahl wurde darauf geachtet, dass die Anlagen in einer Entfernung von etwa 950 m zur nächs-
ten Wohnbebauung errichtet werden. 
Die durch den Vorhabensträger geplanten Windkraftanlagen weisen einen offiziellen Geräuschpegel 
von maximal 106 dB(A) bei Typ NM 82/1.500 bzw. von maximal 104,3 dB(A) bei Typ NM 72Cl1.500 
auf. 
Entsprechend der Standortverteilung der WKA (vergleiche Planteil B) erfolgte eine Berechnung der 
an den lmmissionsorten (Wohngebiete der umliegenden Gemeinden) entstehenden lmmissionen. 
Gemäß Technischer Anleitung Lärm (TA-Lärm) und Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind für die 
Gemeinden in den Nachtstunden (22.00 bis 6.00 Uhr) 45 dB einzuhalten, da es sich hier um Kern-, 
Dorf- bzw. Mischgebiete gemäß TA Lärm handelt. Für den gesamten Park wurde ein Lärmgutachten 
erstellt, welches dem B-Plan als Anlage beigefügt ist. Daraus ist ersichtlich, dass die geforderten ge-
setzlichen Immissionsrichtwerte eingehalten werden.“1 
 
Schlagschatten 
„Auch für den Schlagschatten wurden Berechnungen durchgeführt. Durch den Vorhabensträger 
wurden auch hierfür gemeinsam mit dem Anlagenhersteller Berechnungen durchgeführt, die von ei-
ner außergewöhnlichen, in der Praxis kaum anzutreffenden Sonnenscheindauer ausgehen (Son-
nenscheindauer: täglich an 365 Tagen im Jahr). Danach ist der Schattenwurf für die dem Windpark 
am nächst liegenden Wohnbebauungen zu vernachlässigen.“ 2 
 
„Der sogenannte Flackereffekt des Schattens kann aufgrund der ausreichend weiten Entfernung der 
umliegenden Ortschaften zum Standort ebenfalls vernachlässigt werden. Ab einer Entfernung von 
500 bis 1.000 m wird die Windkraftanlage als normales Objekt mit der Sonne im Hintergrund be-
trachtet. Die Entfernungen der umliegenden Ortschaften zu den nächstliegenden WKA betragen in 
etwa nach Berechnungen der Grünordnungsplanung: 
Görsdorf ca. 900 m, Kemlitz ca. 1.100 m, Sieb, ca. 1.200 m, Liebsdorf ca. 1.300 m, Wildau Wentdorf 
ca. 1.500 m, Liedekahle ca. 1.800 m, Falkenberg ca. 2.000 m, Prensdorf ca. 2.200 m, Pitschen-Pi-
ckel ca. 2.300 m, Rosenthal ca. 2.800 m und Zagelsdorf ca. 2.300 m.“3 
 
Bewertung 
 
Die Erholungseignung ist durch die Windenergieanlagen als eingeschränkt zu betrachten, obwohl 
das Gebiet im Landschaftsrahmenplan auf Grund des Strukturreichtums als Landschaftsteil mit ho-
her Bedeutung für das Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung dargestellt wird.  
Gleichzeitig werden die bestehenden Windkraftanlagen als Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
gewertet und der gesamte Bereich als Eignungsgebiet für Windenregienutzung gekennzeichnet. 

 
1 Auszug aus der Begründung zum Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie Görsdorf/ Kemlitz/ Wildau-Wentdorf“ 
2 Auszug aus der Begründung zum Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie Görsdorf/ Kemlitz/ Wildau-Wentdorf“ 
3 Auszug aus der Begründung zum Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie Görsdorf/ Kemlitz/ Wildau-Wentdorf“ 
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Durch die Windenergieanlagen treten Schall- und Schlagschattenimmissionen auf. Durch die Einhal-
tung der Immissionsschutzrichtwerte werden Beeinträchtigungen des Umlandes durch die Anlagen 
weitestgehend vermieden. Wohnbebauung befindet sich nicht im Wirkbereich. 
 
Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes kommt es zu keinem Eingriff, so dass nach derzeitigem 
Kenntnisstand von keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch auszugehen ist. Es 
ist jedoch zu beachten, dass mit Aufhebung des Bebauungsplanes grundsätzlich eine andere An-
zahl an Windenergieanlagen (WEA), andere Standorte und größere Höhen der Anlagen im Falle ei-
nes Repowering möglich sein werden. Aufgrund des Wegfallens der bisher festgesetzten Höhenvor-
gaben ist zu erwarten, dass vor allem wegen der größeren zulässigen Höhe veränderte erhebliche 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten sind. Die genauen Auswirkungen sind zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar und werden im Rahmen der Genehmigung nach BImSchG durch 
Schall- und Lärmschutzgutachten ermittelt.  
 
Bei Repowering- Vorhaben sind die aktuellen gesetzlichen Grundlagen zu beachten, die eventuell 
weitergehende Vorgaben machen als für die bestehenden Anlagen. 
 
Für die Dauer des Schattenwurfes gab es zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bebauungspläne 
keine gesetzlichen Festlegungen. Es gibt inzwischen Vorgaben zum Schlagschatten. Entsprechend 
den sogenannten „Hinweise[n] zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Wind-
energieanlagen“ des Arbeitskreises Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immis-
sionsschutz darf der Schattenwurf von Windenergieanlagen nicht länger als 30 Stunden pro Jahr 
und 30 Minuten am Tag auf ein Wohnhaus wirken. Bei Überschreitung dieser Dauer müssen die 
Windenergieanlagen abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf den Immissionspunkt fällt. 
 

2.a.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen 
Gemäß dem BNatSchG sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grund-
lage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generatio-
nen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähig-
keit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer 
gesichert sind. Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweili-
gen Gefährdungsgrad insbesondere 

a. lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu 
erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiede-
lungen zu ermöglichen, 

b. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegenzuwir-
ken sowie 

c. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in ei-
ner repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dyna-
mik überlassen bleiben. 

Die Erfassung von Biotopen, ihrer Ausprägung und ihres Verbundes liefert Informationen über 
schutzwürdige Bereiche eines Gebiets und ermöglicht eine Bewertung der untersuchten Flächen. 
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Im Rahmen der geplanten Aufhebung des B-Planes wurden keine Erfassungen der Biotoptypen 
durchgeführt, sodass die Bewertung des Schutzgutes Pflanzen anhand der Unterlagen zum gültigen 
B-Plan und der Auswertung der Luftbilder stattfindet. Zudem werden die in der Planzeichnung zum 
Bebauungsplan dargestellten Festsetzungen zu Maßnahmen herangezogen. 

„Unter den im Betrachtungsraum vorkommenden Biotoptypen dominieren eindeutig die Ackerstand-
orte. Große Schläge unterstreichen die intensive Nutzung der Böden. Naturnahe Biotope sind im 
Planungsraum selten vorhanden. Als typische Strukturelemente dienen Hecken und Windschutz-
streifen, die sich entlang von Wegen und auf freier Ackerfläche erstrecken. Sie sind zum größten 
Teil in einem guten Zustand (Aufbau und Struktur) und bestehen in großen Abschnitten aus stand-
ortgerechten Gehölzarten. Diese linienhaften Gehölzstrukturen dienen vielen Tierarten als Lebens-
raum. Die Artenvielfalt der Tierwelt ist jedoch durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung nicht 
nur auf den Ackerstandorten sondern auch in den benachbarten Biotopkomplexen stark zurückge-
gangen. Hieraus resultiert auch die Gefährdung der isolierten Trockenrasenstandorte am ,,Ponti-
schen Hügel“.“ 4 

„Die Auswirkungen von Windkraftanlagen auf die Zug- und Rastvögel werden als gering einge-
schätzt. Der gesamte Betrachtungsraum hat als Rast- oder Nahrungsgebiet nur eine untergeordnete 
Bedeutung. Auf den Ackerflächen konnten keine größeren Trupps von Arten ab Taubengröße fest-
gestellt werden. Die sich häufig entlang der Erschließungswege und im Randbereich der Funda-
mente von Windkraftanlagen ausbildenden Krautsäume wirken z.T. förderlich auf nahrungssu-
chende Körnerfresser sowie auf Rebhühner. Eine Funktion des Planungsgebietes als Zugkorridor ist 
nicht bekannt (SCHARON, 2001). lnwieweit die Nachtbefeuerung auf den Anlagen eine Beeinträch-
tigung für ziehende Vögel darstellt, ist bisher nicht bekannt. Ergebnisse von Untersuchungen zu die-
sem Thema liegen nicht vor. Des Weiteren liegen keine Angaben zu Verhaltensänderungen von Vö-
geln vor, die sich auf ähnliche Anlagen (Flugplätze, lndustrieschornsteine u.a,) beziehen. 
 
Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Brutvogelbestände im Binnenland sind kaum untersucht. 
Ein Vergleich mit Literaturangaben war daher zur Zeit der vorliegenden Planung nicht möglich. Der 
im Rahmen der UVU verfasste avifaunistische Fachbeitrag lässt dagegen keine negativen Auswir-
kungen auf die im Planungsgebiet vorhandenen Brutvögel befürchten. Die Nistplätze in den Feldge-
hölzen am Naturdenkmal ,,Pontischer Hügel" (Rotmilan) und im Kiefernbestand nordöstlich von 
Schlagsdorf (Mäusebussard und Kolkrabe) können nach der Errichtung der unmittelbar angrenzen-
den Windkraftanlagen kurzzeitig verwaist bleiben. Nach einer Gewöhnungsphase der Brutpaare ist 
auf der Grundlage vorhandener Erkenntnisse von einer Wiederbesiedlung auszugehen.“ 5 
 
„Untersuchungen über Störfaktoren von Windkraftanlagen auf regionale Schalenwildpopulationen 
liegen nicht vor. Die Waldgebiete der Kolpiener und Rochauer Heide sowie die Feldgehölze im Plan-
gebiet dienen Damwild, Schwarz- und Rotwild als Einstand, Trittsteinbiotop und Nahrungsgebiet, die 
offenen Agrarflächen sind bevorzugte Wander- und Nahrungsgebiete. Das Wild wird als ,,lernfähig" 
eingeschätzt. Bei Erhalt der Gehölzstrukturen im Gebiet wird keine nachhaltige, betriebsbedingte 
Störung des Wildes befürchtet.“6 
 

Durch die Errichtung der Windenergieanlagen kam es, im Vergleich zur Gesamtfläche, zu einer ge-
ringfügigen Versiegelung des Plangebietes durch 34 Fundamente der Windkraftanlagen, das Um-
spannwerk und die notwendigen Zufahrten. 

Insgesamt wurde im Umweltbericht zum gültigen Bebauungsplan eingeschätzt, dass der Bau der 
WKA keine erheblichen Auswirkungen auf die Flora hat und keine Auswirkungen auf die Flora in der 
Betriebsphase zu erwarten sind. Eine Beeinträchtigung durch Störungen von FFH-Lebensräumen 
(Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) oder Habitaten der FFH-Arten durch die Errichtung und den Betrieb 

 
4 Auszug aus der Begründung zum Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie Görsdorf/ Kemlitz/ Wildau-Wentdorf“ 
5 Auszug aus der Begründung zum Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie Görsdorf/ Kemlitz/ Wildau-Wentdorf“ 
6 Auszug aus der Begründung zum Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie Görsdorf/ Kemlitz/ Wildau-Wentdorf“ 
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der Windkraftanlagen (Schattenwurf, Geräusche) am geplanten Standort liegt aufgrund der Entfer-
nung zur Außengrenze des Windparks (ca. 1.000 m) nicht vor. Für die Fauna kann es durch den Be-
trieb der Anlage zu Störungen (Lärm, Bewegung) oder gar zu Kollisionen mit erheblichen oder tödli-
chen Verletzungen kommen. Die Beeinträchtigungen der einzelnen Tiergruppen wurden im Grün-
ordnungsplan als nicht erheblich dargestellt.  

Im Bebauungsplan wurden folgende Maßnahmen zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft festgelegt:  

Teilplan Görsdorf - Planzeichnung (keine textlichen Festsetzungen) 

• Erhalt von Bäumen: (Im Teilbereich sind zahlreiche Bäume zum Erhalt festgesetzt.),  
• Flächen für Wald (nachrichtliche Übernahme) 

Teilplan Wildau Wentdorf - Planzeichnung 

• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, 
• Flächen für Naturdenkmal Maßnahmen zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und 

Landschaft, 
• Erhaltung von Gehölzstreifen: Diese befinden sich zumeist entlang von Gräben und landwirt-

schaftlichen Wegen.  
• Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern, 
• Flächen für Wald (nachrichtliche Übernahme) 

Textliche Festsetzungen (Teilplan Wildau Wentdorf) 

Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB) 

Nr. 6: Auf der in der Planzeichnung ausgewiesenen Fläche HH1 (Flurstück 7, Flur 2 der Gemarkung 
Wentdorf) ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.S. von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwick-
lung von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung vorhandener Gehölzstrukturen eine Anpflan-
zung vorzunehmen. Auf einer Fläche von 0,38 ha (75 m Länge x 5 m Breite) ist eine dreireihige He-
cke mit 1.068 Bäumen und Sträuchern gemäß Pflanzliste anzulegen. 

Nr. 7: Auf der in der Planzeichnung ausgewiesenen Fläche HH2 (Flurstück 71, Flur 3 der Gemar-
kung Wildau) ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.S. von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwick-
lung von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung vorhandener Gehölzstrukturen eine Anpflan-
zung vorzunehmen. Der Randbereich (Umfang 80 m) des temporär wasserführenden Feldsölls ist 
mit einer dreireihigen Heckenstruktur (155 Bäume und Sträucher gemäß Pflanzliste) zu bepflanzen. 
Die zur Pflanzung vorgesehene Fläche beträgt 0,1 ha. 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 
25a BauGB) 

Nr. 8: lm SO UW (Flurstück 24, Flur 3 der Gemarkung Wildau) ist entlang des Zauns auf einer 
Länge von 150 m (Breite 2 m) eine zweireihige Heckenstruktur mit 200 Sträuchern gemäß Pflanzen-
liste vorzunehmen. 

Diese Maßnahmen wurden umgesetzt und haben zu einer Entwicklung von artenreichen Gehölzflä-
chen geführt.  

In der Begründung zum Bebauungsplan wurde die Eingrünung des nördlichen Ortsrandes von Kem-
litz als weitere Kompensationsmaßnahme beschrieben.  
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„Am nördlichen Ortsrand von Kemlitz wird entlang von Wirtschaftswegen und der Umzäunung der 
landwirtschaftlichen Betriebe auf einer Länge von 1.000 m eine dreireihige Heckenstruktur mit Bäu-
men gepflanzt. Die Breite beträgt 5 m. Bereits vorhandene Gehölze werden in die Pflanzung inte-
griert. Die Ortsrandbegrünung soll die Sichtbarkeit der geplanten Windkraftanlagen einschränken.“7  

Da diese Fläche außerhalb des Geltungsbereichs liegt, wurde sie nicht in die Planzeichnung über-
nommen. Inwieweit diese Maßnahme in den städtebaulichen Vertrag übernommen wurde, ist nicht 
bekannt. Die Auswertung der Luftbilder (Googel Earth, Brandenburg-Viewer) lässt vermuten, dass 
diese Maßnahme so nicht umgesetzt wurde. 

Um die Standorte der Windenergieanlagen wurden die Sonderbauflächen aus der vorangegange-
nen Ackernutzung herausgenommen und als Dauergrünland genutzt. 

Auf ca. 71.735 m² wurde auf dem Flurstück 34, Flur 2 Gemarkung Wentdorf zwischen 2009 und 
2015 Wald aufgeforstet.8 Das widerspricht der Festsetzung des Bebauungsplanes (Teilgebiet 
Wildau Wentdorf), da auf dieser Fläche landwirtschaftliche Fläche festgesetzt ist. 

Bewertung 

Die Maßnahmen zum Ausgleich und zu Vermeidung haben die Landschaft für etliche Arten als Le-
bensraum aufgewertet. Das betrifft insbesondere Kleintiere, Kleinvögel und Insekten. Eventuelle Be-
einträchtigungen für empfindliche Tierarten (insbesondere Brutvögel des Offenlandes) durch Störun-
gen, die durch die Bauhöhe und den Betrieb der Windkraftanlagen auftreten, waren nicht ausgleich-
bar.  

Das Plangebiet wurde über die Festsetzungen hinaus, durch die Anlage von ca. 7,1 ha Wald aufge-
wertet. Dadurch wurden die kleineren Waldflächen im Teilbereich Wildau Wentdorf mit den größeren 
Waldflächen nördlich des Plangebietes verbunden.  

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes kommt es zu keinem Eingriff, so dass nach derzeitigem 
Kenntnisstand von keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen auszu-
gehen ist. Es ist jedoch zu beachten, dass mit Aufhebung des Bebauungsplanes grundsätzlich eine 
andere Anzahl an Windenergieanlagen (WEA), andere Standorte und größere Höhen der Anlagen 
im Falle eines Repowering möglich sein werden. Die genauen Auswirkungen sind zum jetzigen Zeit-
punkt nicht absehbar und werden im Rahmen der Genehmigung nach BImSchG durch Artenschutz-
gutachten ermittelt. 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft entfallen. Die Gehölze unterliegen den allgemeinen Schutzbestimmung des Natur-
schutzgesetzes. Eine Beseitigung ohne vernünftigen Grund und entsprechenden Ausgleich ist nicht 
zulässig. Die Lebensstätten geschützter Arten unterliegen dem Schutz nach § 44 BNatSchG. 

Die neuangelegten ca. 7,1 ha Wald, die im Widerspruch zu den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes stehen, sind weiterhin Wald gemäß dem Brandenburgischen Waldgesetz und sind nach Maß-
gabe des Gesetzes zu erhalten.  

 

2.a.3 Schutzgut Biologische Vielfalt 
Als Kriterien zur Beurteilung der Vielfalt an Lebensräumen und Arten wird die Vielfalt an Biotoptypen 
und die damit verbundene naturraum- und lebensraumtypische Artenvielfalt betrachtet, wobei 

 
7 Auszug aus der Begründung zum Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie Görsdorf/ Kemlitz/ Wildau-Wentdorf“ 
8 Quelle Brandenburg-Viewer, Historische Daten 
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Seltenheit, Gefährdung und die generelle Schutzverantwortung auf internationaler Ebene zusätzlich 
eine Rolle spielen. 

Das Vorkommen der verschiedenen Arten und Lebensgemeinschaften wurde in den vorangegange-
nen Kapiteln zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere dargestellt. Ebenso werden hier die Auswir-
kungen des Vorhabens auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere betrachtet und bewertet. 

„lm Untersuchungsgebiet wurde eine Biotoptypenkartierung durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 
37 Biotoptypen ausgewiesen. Von diesen Biotoptypen sind ein Biotoptyp gefährdet, sieben bedingt 
gefährdet und vier wegen Seltenheit gefährdet. 

Es wurden neun geschützte Biotope gemäß § 32 und ein geschütztes Biotop gemäß § 31 Branden-
burgisches Naturschutzgesetz kartiert. Bäume werden für die Anlagen nicht gefällt. Bei der Planung 
der Zuwegungen wurden vorhandene Wirtschaftswege sowie vorhandene Verkehrsanbindungen be-
rücksichtigt, um eine zusätzliche Wegbefestigung zu minimieren. 

Insgesamt wird eingeschätzt, dass der Bau der WKA keine erheblichen Auswirkungen auf die Flora 
hat. Auswirkungen auf die Flora in der Betriebsphase sind nicht zu erwarten. Für den Betrieb ist 
keine weitere Flächeninanspruchnahme erforderlich. Eine Beeinträchtigung durch Störungen von 
FFH-Lebensräumen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) oder Habitaten der FFH-Arten durch die Errich-
tung und den Betrieb der Windkraftanlagen (Schattenwurf, Geräusche) am geplanten Standort liegt 
aufgrund der Entfernung zur Außengrenze des Windparks (ca. 1.000 m) nicht vor.“9 

Bewertung 

Unter Berücksichtigung der prognostizierten Auswirkungen des Vorhabens werden für die Biologi-
sche Vielfalt insgesamt keine erheblichen negativen Auswirkungen durch die Aufhebung des Bebau-
ungsplanes erwartet. Die geplante Realisierung des Planvorhabens ist damit mit den betrachteten 
Zielen der Artenvielfalt sowie des Ökosystemschutzes der Rio-Konvention von 1992 vereinbar und 
widerspricht nicht der Erhaltung der biologischen Vielfalt bzw. beeinflusst diese nicht im negativen 
Sinne.  

Mögliche Beeinträchtigungen der biologischen Vielfalt sind durch Aufhebung des Bebauungsplanes 
nicht zu erwarten. Solche müssen im Zuge eines Repoweringverfahrens neuerlich ermittelt werden. 

 

2.a.4 Schutzgut Wasser  
Oberflächenwasser 

lm Planungsraum existieren weder natürliche Fließgewässer noch Stillgewässer. Auf einer intensiv 
bewirtschafteten Ackerfläche südöstlich von Schlagsdorf befindet sich ein kleinräumiger Feldsoll, 
der nur nach starken Niederschlägen Wasser führt und sonst monatelang trockengefallen bleibt. 

Grundwasser 

Die oberflächennahen nutzbaren Grundwasservorkommen sind vorwiegend an den Grundwasser-
leiterkomplex 2 gebunden. Es handelt sich hierbei um weitgehend von Geschiebemergeln bedeckte 
quartäre Sande und Kiese mit nutzbarer Grundwasserführung. Der Grundwasserflurabstand liegt bei 
>20 m.  

lm Bereich der eingelagerten bindigen Schichten (Beckenschluff und Schluffmudde) kann sich inner-
halb der Sande ein temporärer Stauwasserspiegel entwickeln.  

 
9 Auszug aus der Begründung zum Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie Görsdorf/ Kemlitz/ Wildau-Wentdorf“ 
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Bedingt durch den relativ weiten Flurabstand und die vorgefundenen Bodenverhältnisse (bindiges 
Material) ist das Grundwasser im Planungsraum gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen 
relativ geschützt. 

lm Geltungsbereich des B-Planes liegt keine Trinkwasserschutzzone (TWSZ). 

Vom Betrieb der Anlagen geht keine Gefährdung des Oberflächen- oder Grundwassers aus. 

Bewertung 

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes kommt es zu keinem Eingriff, so dass nach derzeitigem 
Kenntnisstand von keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser auszugehen ist. 
Die bestehenden Anlagen haben Bestandschutz. Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden 
durch den Betrieb ist nicht zu erwarten. 

Es ist jedoch zu beachten, dass mit Aufhebung des Bebauungsplanes grundsätzlich eine andere 
Anzahl an Windenergieanlagen (WEA), andere Standorte und größere Höhen der Anlagen im Falle 
eines Repowering möglich sein werden. Die genauen Auswirkungen sind zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht absehbar und werden im Rahmen der Genehmigung nach BImSchG durch eine Eingriffsbilan-
zierung ermittelt. 

 

2.a.5 Schutzgüter Boden und Fläche 
Der Boden nimmt mit seinen vielfältigen Funktionen eine zentrale Stellung im Ökosystem ein. Ne-
ben seiner Funktion als Standort der natürlichen Vegetation und der Kulturpflanzen weist er durch 
seine Filter-, Puffer- und Transformationsfunktionen gegenüber zivilisationsbedingten Belastungen 
eine hohe Bedeutung für die Umwelt des Menschen auf. Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund 
und Boden sparsam umzugehen, wobei zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von 
Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Kommune insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innen-
entwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen sind. 

Auf Basis des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) gilt es, nachhaltig die Funktionen des Bo-
dens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, 
der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und 
Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Bo-
den sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.  

„lm Untersuchungsgebiet dominieren nährstoffarme Bodentypen wie Sand-Rosterde, Sand-Rostpo-
dsol sowie Sand-Braunerden. Aufgrund der Ausgangssubstrate von Löß- und Kryo-Sanden sowie 
des großen Grundwasserflurabstandes (>10 m) sind die Böden als relativ ertragsschwach eingestuft 
(Bodenwertzahl zwischen <20 und 30), werden aber fast ausschließlich ackerbaulich genutzt. Ne-
ben Stilllegungsflächen finden sich noch kleinere Gebiete mit Grünland- und Weidenutzung. 

Die Empfindlichkeit der vorkommenden Bodentypen gegenüber Winderosion und Austrocknung ist 
als hoch bis sehr hoch einzuschätzen, die Schadstoffakkumulation, Verdichtungs- und Verschläm-
mungsneigung als mittel bis gering. Die Böden besitzen eine hohe mechanische Filterfunktion. Die 
Grundwasserneubildungsrate ist unter Sandböden als hoch einzustufen. 
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Zum Schutz gegen Winderosion wurden im Untersuchungsgebiet bereits einige von Nord nach Süd 
verlaufende Windschutzhecken gepflanzt. Trotzdem sind die mitunter noch sehr großen Schläge 
(>70 ha) stark winderosionsgefährdet.“ 10 

Durch die Errichtung der Windenergieanlagen kam es im Plangebiet zu einer Versiegelung, die je-
doch nur einen geringen Anteil des Plangebietes an Flächenverbrauch bedeutet. Als Ausgleich wur-
den im Teilgebiet Schlagsdorf11 über 10.000 m² entsiegelt und die ehemalige Bahnlinie Dahme-
Uckro rückgebaut und durch Heckenpflanzung begrünt. Die Kompensation für die Versiegelung ist 
erfolgt. 

Bewertung 

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes kommt es zu keinem Eingriff, so dass nach derzeitigem 
Kenntnisstand von keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden auszugehen ist. Die 
bestehenden Anlagen haben Bestandschutz. Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden durch 
den Betrieb ist nicht zu erwarten. 

Es ist zu beachten, dass mit Aufhebung des Bebauungsplanes grundsätzlich eine andere Anzahl an 
Windenergieanlagen (WEA), andere Standorte und größere Höhen der Anlagen mit größeren Fun-
damenten im Falle eines Repowering möglich sein werden. Die genauen Auswirkungen sind zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar und werden im Rahmen der Genehmigung nach BImSchG durch 
eine Eingriffsbilanzierung ermittelt. 

2.a.6 Schutzgut Luft und Klima 
Großklimatisch gesehen, zählt der Planungsraum zum Wirkungsbereich des Norddeutschen Tieflan-
des. Das Regionalklima ist dem ostdeutschen Binnenklima zuzuordnen. Die Jahresmitteltemperatur 
beträgt 8,2 °C (Januar mit -1 °C kältester, Juli mit 17,7 °C wärmster Monat). Der gemittelte Jahres-
niederschlag liegt bei 540 mm. Der Wind weht überwiegend aus westlichen Richtungen (51 %/ Jahr, 
Station Dahme). Die klimatische Regenerationsfähigkeit und Schutzleistung der Ackerstandorte im 
Planungsraum sind als gering einzuschätzen. Durch die Gehölzstreifen wird der Wind bodennah ge-
bremst. Kleinklimatisch wird im Bereich der Gehölze die Verdunstung reduziert, damit die Luft- und 
Bodenfeuchtigkeit erhöht und die Temperaturextreme abgemildert. Die flächenhafte Belastung der 
Landschaft mit Luftschadstoffen durch den Ferntransport von Emissionen betrifft auch den klimati-
schen Ausgleichsraum. Von der Landwirtschaft als Hauptflächennutzer im Ausgleichsraum werden 
Staubemissionen bei der Bodenbearbeitung und Spritznebel bei der Ausbringung von Bioziden so-
wie Ammoniakemissionen durch Tierhaltung und organische Düngung freigesetzt.  

Die Errichtung der Windenergieanlagen hat nicht zu einer Änderung der lokalen klimatischen Situa-
tion geführt.  

„Beim Untersuchungsgebiet (Windpark-Gebiet) handelt es sich um ein flachwelliges, in südliche 
Richtung abfallendes Gebiet. Für das Lokalklima sind die Geländeform und die Verteilung von unbe-
bauten und bebauten Flächen entscheidende Einflussgrößen. Die vorhandenen freien Flächen wie 
Acker und Grünlandflächen dienen als Kaltluftproduzenten. Eine lufthygienische Ausgleichsfunktion 
haben außerdem die westlich, nördlich und östlich gelegenen Forstflächen. Die Stärke und die Rich-
tung des Frisch- und Kaltlufttransportes hängt von den Höhenunterschieden im Planungsgebiet und 
von der Windrichtung ab. Eine erhebliche nachteilige Beeinflussung der Kaltluftentstehungs- und -
abflussgebiete erscheint nicht gegeben, da die Anlagen keinen geschlossenen. Baukörper mit Barri-
erefunktion darstellen und auch sonst keine künstlichen Barrieren geschaffen werden.“12 

 
10 Auszug aus der Begründung zum B-Plan „Sondergebiet Windenergie Teilplan Görsdorf und Wildau Wentdorf“ 
11 Teilbereich des Bebauungsplans „Sondergebiet Windenergie Teilplan Kemlitz/ Schlagsdorf“ im räumlichen Zusammen-
hang 
12 Auszug aus der Begründung zum B-Plan „Sondergebiet Windenergie Teilplan Görsdorf und Wildau Wentdorf“ 
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Überregional leistet die regenerative Windenergie einen Beitrag zur Senkung des CO2-Ausstoßes. 

Bewertung 

Das Kleinklima im Planbereich ist bereits durch die landwirtschaftliche Nutzung sowie die bereits be-
stehenden Windenergieanlagen gekennzeichnet. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Vorbe-
lastungen sind durch die Umsetzung des Planvorhabens keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Klima sowie auf das Schutzgut Luft zu erwarten. 

Die bestehenden Anlagen haben Bestandschutz. Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Klima und 
Luft durch den Betrieb ist nicht zu erwarten. lm Bereich der Anlagen könnte es zur Verwirbelung von 
Luftmassen kommen; damit sind mikroklimatische Veränderungen möglich, die jedoch keine bedeu-
tenden Wirkungen nach sich ziehen. Erheblich nachteilige Auswirkungen sind daher nicht gegeben. 

Es ist jedoch zu beachten, dass mit Aufhebung des Bebauungsplanes grundsätzlich eine andere 
Anzahl an Windenergieanlagen (WEA), andere Standorte und größere Höhen der Anlagen mit grö-
ßeren Fundamenten im Falle eines Repowering möglich sein werden. Die genauen Auswirkungen 
auf das Schutzgut Klima und Luft sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar und werden im Rah-
men der Genehmigung nach BImSchG durch eine Eingriffsbilanzierung ermittelt. 

2.a.7 Schutzgut Landschaft 
Das Untersuchungsgebiet gehört zum Naturraum Lausitzer Becken- und Heideland und liegt in der 
naturräumlichen Haupteinheit des Lausitzer Grenzwalls. Der Untersuchungsraum ist geprägt durch 
weitgehend ausgeräumte landwirtschaftlich genutzte Flächen. Hecken, Feldgehölze, kleine einge-
streute Kiefernwäldchen und Baumreihen strukturieren die Acker- und Wiesenflächen, vor allem im 
südlichen Bereich. Alleen und Baumreihen säumen die Straßen und Wirtschaftswege. Die Gehölz-
strukturen haben eine hohe Wertigkeit hinsichtlich des Landschaftsbildes, weil sie zur Gliederung 
des Untersuchungsraumes beitragen und Orientierungspunkte in der Landschaft bieten. 

lm Plangebiet befinden sich keine ausgewiesenen Landschaftsschutz- oder Naturschutzgebiete. 
Das B-Plan-Gebiet verläuft aber z.T. durch den Naturpark ,,Niederlausitzer Landrücken".  

Das Plangebiet ist mit Ausnahme der Windkraftanlagen und den dazugehörigen Nebenanlagen un-
bebaut und wird als Freifläche bzw. Fläche für die Landwirtschaft sowie in Teilflächen als Wald ge-
nutzt. Die Landschaft ist reliefarm, aber durch Feldhecken und kleinere Waldstücke gegliedert. 

Im Landschaftsrahmenplan wird die Fläche als Landschaftsteil mit hoher Bedeutung für das Land-
schaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung gewertet. Aktuell handelt es sich um überwie-
gend ackerbaulich genutzte Flächen mit insgesamt 34 Windenergieanlagen. Die Landschaft ist ent-
lang von Wegen und Gräben durch Feldhecken gegliedert. Diese sind teilweise auf der Grundlage 
von Festsetzungen des noch gültigen Bebauungsplanes erhalten und entwickelt worden. Damit wer-
den die Windenergieanlagen teilweise sichtverschattet und die landschaftliche Erholung aufgewer-
tet. 

Der Erholungswert des Standortes wird aufgrund seiner intensiv ackerbaulich genutzten, strukturar-
men Fläche als gering eingestuft. Der Erholungswert der anschließenden Landschaftsbildeinheiten, 
das Dahmetal und die Waldgebiete der Kolpiener und Rochauer Heide, nimmt mit der Zunahme der 
Strukturelemente in der Landschaft zu. Hier führen aber die Hecken, Baumreihen und Waldflächen 
zum größten Teil zu einer Sichtverschattung der Windkraftanlagen.13 

Ein Teil des Untersuchungsgebietes liegt im Randbereich des Naturparks "Niederlausitzer Landrü-
cken" und ist somit auf diesen Flächen in das Entwicklungsprogramm des Naturparks eingebunden. 

 
13 Auszug aus der Begründung zum B-Plan „Sondergebiet Windenergie Teilpläne Görsdorf und Wildau Wentdorf“ 



Umweltbericht zur Aufhebung des Bebauungsplans „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Görsdorf und Wildau 
Wentdorf“ 
Gemeinde Dahmetal 

13 

Das in dem Untersuchungsraum vorherrschende Landschaftsbild befindet sich innerhalb eines vom 
Menschen deutlich beeinflussten Raumes, was sich insbesondere durch die landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen, die im Plangebiet bereits bestehenden Windenergieanlagen sowie anhand der 
Straßen und Wege bemerkbar macht. 

Bewertung 

Dem Schutzgut Landschaft wird aufgrund der aktuellen Bestandssituation eine allgemeine Bedeu-
tung zugesprochen. 

Die Windenergieanlagen stellen eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der 
landschaftlichen Erholung dar. Die leichtwelligen Ackerflächen, die durch Feldhecken gegliedert 
werden, sind wertvolle Landschaftsbildelemente und haben hohe Bedeutung für die landschaftsbe-
zogene Erholung. 

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes kommt es zu keinem Eingriff, so dass nach derzeitigem 
Kenntnisstand von keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft auszugehen ist. 
Die bestehenden Anlagen haben Bestandschutz. Eine Beeinträchtigung des Schutzgut Landschaft 
durch den Betrieb über den Bestand hinaus ist nicht zu erwarten. 

Es ist zu beachten, dass mit Aufhebung des Bebauungsplanes grundsätzlich eine andere Anzahl an 
Windenergieanlagen (WEA), andere Standorte und größere Höhen der Anlagen im Falle eines 
Repowering möglich sein werden. Die genauen Auswirkungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht ab-
sehbar und werden im Rahmen der Genehmigung nach BImSchG durch eine Eingriffsbilanzierung 
ermittelt. 

2.a.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Der Schutz von Kulturgütern stellt im Rahmen der baukulturellen Erhaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes gem. § 1 Abs. 5 BauGB eine zentrale Aufgabe in der Bauleitplanung dar. Als schüt-
zenswerte Sachgüter werden natürliche oder vom Menschen geschaffene Güter betrachtet, die von 
geschichtlicher, wissenschaftlicher, archäologischer oder städtebaulicher Bedeutung sind. 

„lm Bereich des Windpark-Gebietes existiert als geschütztes Bodendenkmal im Sinne des Denkmal-
schutzgesetzes des Landes Brandenburg die mittelalterliche Wüstung Schlagsdorf. Die mittelalterli-
che Wüstung ist eine Dorfstelle, deren Entstehung auf das 12./13. Jahrhundert zurückgeht. Gemäß 
Angaben der unteren Denkmalschutzbehörde war das mittelalterliche Dorf bereits 1527 nicht mehr 
existent. Direkt auf diesem bekannten Standort ist keine WKA geplant. 

Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Fläche durchaus größere Ausmaße hat. Es bestehen An-
haltspunkte, dass im gesamten Areal des Windparks unentdeckte Bodendenkmale liegen. Begrün-
det wird die Annahme damit, dass bekannt ist, dass urgeschichtliche Siedlungs- und Bestattungs-
plätze bevorzugt an ansiedlungsgünstigen Plätzen angelegt wurden. Dazu gehörten Kreuzungen 
von Handelswegen, wasserführende Senken, Areale mit einer guten Bodenqualität zur landwirt-
schaftlichen Nutzung und bestimmte Rohstoffvorkommen wie Lehm, Kalk und Feuerstein. Diese na-
turräumlichen Voraussetzungen sind im Windpark-Gebiet vorhanden. Zum anderen haben archäolo-
gische Untersuchungen im Verlauf der JAGAL-Ferntrasse neue Erkenntnisse zur Siedlungsdichte 
des Flämings gegeben. Vor der Verlegung der Gastrasse waren 3 Bodendenkmale bekannt, nach 
Fertigstellung der Gastrasse waren es 34 Bodendenkmale. Diese hohe Dunkelziffer von bisher un-
entdeckten Bodendenkmalen kann auch auf das Areal des geplanten Windparks übertragen wer-
den. 

In der Nähe von Schlagsdorf befindet sich das Naturdenkmal „Pontischer Hügel“. 
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Innerhalb des Windpark-Gebietes gibt es keine Baudenkmale. In den umliegenden Ortschaften exis-
tieren einige unter Denkmalschutz stehende Gebäude (2.8. Dorfkirchen, Gutshaus in Kemlitz, Hol-
ländermühle 8102, denkmalgeschützter Stadtkern von Dahme usw.).“14 

Das Bodendenkmal und das Naturdenkmal wurden nachrichtlich in den Bebauungsplan übernom-
men. 

Bewertung 

Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes findet kein Eingriff in Natur und Landschaft statt, so 
dass sich keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter erge-
ben. Die bekannten Boden- und Naturdenkmale unterliegen weiterhin dem gesetzlichen Schutz. 

Es ist jedoch zu beachten, dass mit Aufhebung des Bebauungsplanes grundsätzlich eine andere 
Anzahl an Windenergieanlagen (WEA), andere Standorte und größere Höhen der Anlagen mit grö-
ßeren Fundamenten im Falle eines Repowering möglich sein werden. Es ist damit zu rechnen, dass 
noch unbekannte Bodendenkmale davon betroffen sind. Die genauen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Kultur und Sachgüter sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar und werden im Rahmen 
der Genehmigung nach BImSchG durch eine Eingriffsbilanzierung ermittelt.  

2.a.9 Wechselwirkungen 
Bei der Betrachtung der Wechselwirkungen soll sichergestellt werden, dass es sich bei der Prüfung 
der Auswirkungen nicht um eine rein sektorale Betrachtung handelt, sondern sich gegenseitig ver-
stärkende oder addierende Effekte berücksichtigt werden. So stellt der Boden Lebensraum und 
Nahrungsgrundlage für verschiedene Faunengruppen wie z. B. Vögel, Amphibien etc. dar, sodass 
bei einer Versiegelung nicht nur der Boden mit seinen umfangreichen Funktionen verloren geht, 
sondern auch Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen und Tiere zu erwarten sind. Durch die Auf-
hebung des Bebauungsplans und den fehlenden Eingriff in die Natur und Landschaft werden keine 
Wechselwirkungen erwartet. 

2.a.10 Kumulierende Wirkungen 
Aus mehreren, für sich allein genommen, geringfügigen Auswirkungen kann durch Zusammenwir-
kung anderer Pläne und Projekte und unter Berücksichtigung der Vorbelastungen eine erhebliche 
Auswirkung entstehen. Für die Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen sollte darum 
auch die Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten einbezogen werden. 

Um kumulativ wirken zu können, müssen folgende Bedingungen für ein Projekt erfüllt sein: Es muss 
zeitlich zu Überschneidungen kommen, ein räumlicher Zusammenhang bestehen und ein gewisser 
Konkretisierungsgrad des Projektes gegeben sein. 

Derzeit liegen Kenntnisse über Pläne oder Projekte vor, die im räumlichen Wirkbereich des geplan-
ten Vorhabens liegen und einen hinreichenden Planungsstand haben sowie im gleichen Zeitraum 
umgesetzt werden. Es handelt sich dabei um die Aufhebung des Bebauungsplans „Sondergebiet 
Windenergie – Teilplan Kemlitz/ Schlagsdorf“. Es ist damit zu rechnen, dass durch die Aufhebung 
keine Eingriffe in Natur und Landschaft stattfinden und dass sich keine erheblichen Umweltauswir-
kungen auf die Schutzgüter ergeben.  

Es ist zu beachten, dass mit Aufhebung des Bebauungsplanes grundsätzlich eine andere Anzahl an 
Windenergieanlagen (WEA), andere Standorte und größere Höhen der Anlagen mit größeren Fun-
damenten im Falle eines Repowering möglich sein werden. Die genauen Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar und werden im Rahmen der Genehmi-
gung nach BImSchG durch eine Eingriffsbilanzierung ermittelt. 

 
14 Auszug aus der Begründung zum B-Plan „Sondergebiet Windenergie Teilplan Kemlitz/ Schlagsdorf“ 
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2.a.11 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 
Die Aufhebung des Bebauungsplans „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Görsdorf und Wildau 
Wentdorf“ führt zu keinen Beeinträchtigungen bei den oben genannten Schutzgütern. Die zu erwar-
tenden Umweltauswirkungen bei Realisierung des Vorhabens werden nachfolgend tabellarisch zu-
sammengestellt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit beurteilt. 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit 
Mensch keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich - 

Pflanzen und Tiere keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich - 

Biologische Vielfalt keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich - 

Boden und Fläche keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich - 

Wasser keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich - 

Klima und Luft keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich - 

Landschaft keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich - 

Kultur- und Sachgüter keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich - 

Wechselwirkungen keine erheblichen Auswirkungen ersichtlich - 
 

2.b Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 

2.b.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
Bei der konkreten Umsetzung des Planvorhabens ist mit keinen negativen Umweltauswirkungen zu 
rechnen. Die Aufhebung des Bebauungsplans „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Görsdorf und 
Wildau Wentdorf“ führt selbst zu keinen direkten Eingriffen in Natur und Landschaft bzw. zu negati-
ven Auswirkungen auf die Schutzgüter. Die erheblichen Beeinträchtigungen, die durch ein 
Repowering zu erwarten sind, sind derzeit nicht absehbar und müssen im Rahmen der Genehmi-
gung nach BImSchG ermittelt und kompensiert werden. 

2.b.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die bestehenden Nutzungen unverändert erhalten. Die 
bestehenden Windenergieanlagen hätten weiterhin Bestandsschutz und die Flächen würden weiter-
hin landwirtschaftlich genutzt werden. Aus diesen Gründen kann davon ausgegangen werden, dass 
bei einer Nichtdurchführung der Planung keine Änderung des derzeitigen Umweltzustandes eintritt. 

2.c Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen 

Die Aufhebung des Bebauungsplans „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Görsdorf und Wildau 
Wentdorf“ ist mit keinen negativen Umweltauswirkungen verbunden, so dass Maßnahmen zur Ver-
meidung, Minimierung und Kompensation nachteiliger Umweltauswirkungen nicht erforderlich sind.  

2.d. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
Aktuell sollen die bestehenden Windkraftanlagen zurückgebaut und durch leistungsstärkere und 
größere Windkraftanlagen ersetzt werden. Diese Neuerrichtung ist mit dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan nicht vereinbar. 

Zur Grundlage soll stattdessen der zwischenzeitlich eingeführte Privilegierungstatbestand nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB verwendet werden, welcher raumbedeutsame Windkraftanlagen im Außenbe-
reich ohne Bebauungsplan ermöglicht. Daher sollen die rechtskräftigen Bebauungspläne der Teil-
pläne des Bebauungsplans des Windparks „Görsdorf/ Kemlitz/ Wildau-Wentdorf“, hier der 
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Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Görsdorf und Wildau Wentdorf“, ersatzlos 
aufgehoben werden. 

Eine anderweitige Planungsalternative zur geplanten Aufhebung ist nicht sinnvoll. 

3. Zusätzliche Angaben 

3.a Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
Für alle Schutzgüter wurde eine verbal-argumentative Eingriffsbetrachtung vorgenommen. Die erfor-
derlichen Daten für die Schutzgüter Pflanzen, Tiere sowie Kultur- und Sachgüter wurden dem Um-
weltbericht des Bebauungsplans „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Görsdorf und Wildau Went-
dorf“, entnommen und im Umweltbericht für die Aufhebung des Bebauungsplanes verwendet. Auf-
grund der Aufhebung des Bebauungsplans und dem damit fehlenden Eingriff in Natur und Land-
schaft entfallen die Eingriffsbilanzierung und die Ermittlung des Kompensationsbedarfs. 

Es stand ausreichend Datenmaterial zur Verfügung, sodass keine Schwierigkeiten bei der Zusam-
menstellung der Unterlagen auftraten. 

3.b Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 
(Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB müssen die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen überwachen 
(Monitoring), die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. Hierdurch sollen insbeson-
dere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig erkannt werden, um geeignete Maß-
nahmen zur Abhilfe zu ermöglichen. 

Im Rahmen der vorliegenden Planung wurden keine erheblichen Umweltauswirkungen festgestellt, 
so dass eine Umweltüberwachung seitens der Kommune entfällt. 

3.c Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Görsdorf und Wildau 
Wentdorf“ ist Teil des Bebauungsplans des Windparks „Görsdorf/ Kemlitz/ Wildau-Wentdorf“. Die 
Teilpläne Görsdorf sowie Wildau Wentdorf sehen für die Plangebiete die Errichtung von insgesamt 
34 Windkraftanlagen (WKA), 13 Anlagen in dem Teilplan Görsdorf und 21 Anlagen in dem Teilplan 
Wildau Wentdorf, und Nebenanlagen sowie die Anlagen von Versorgungswegen und Stationsplät-
zen für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen vor. Die Windenergieanlagen wurden gemäß 
den Festsetzungen des Bebauungsplans errichtet. Aktuell sollen die bestehenden Windkraftanlagen 
zurückgebaut und durch leistungsstärkere und größere Windkraftanlagen ersetzt werden. Diese 
Neuerrichtung ist mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan nicht vereinbar. 
 
Als Grundlage soll stattdessen der zwischenzeitlich eingeführte Privilegierungstatbestand nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB verwendet werden, welcher raumbedeutsame Windkraftanlagen im Außenbe-
reich ohne Bebauungsplan ermöglicht.  
Daher sollen die rechtskräftigen Bebauungspläne der Teilpläne des Bebauungsplans des Windparks 
„Görsdorf/ Kemlitz/ Wildau-Wentdorf“, hier der Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie – Teil-
plan Görsdorf und Wildau Wentdorf“, ersatzlos aufgehoben werden. 
 
Für die vorhandenen Windenergieanlagen und deren Nebenanlagen besteht ein Bestandsschutz. 
 
Die im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Görs-
dorf und Wildau Wentdorf“, durchgeführten Ausgleichsmaßnahmen unterliegen dem gesetzlichen 
Schutz des BNatSchG und dem BbgNatSchAG sowie dem Schutz der BImSchG-Genehmigung der 
Altanlagen. 
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Durch die Aufhebung des Bebauungsplans „Sondergebiet Windenergie – Teilplan Görsdorf und 
Wildau Wentdorf“, kommt es selbst zu keinen negativen Umweltauswirkungen auf die Natur und 
Landschaft.  
 
Mögliche Auswirkungen, die durch ein nachgeordnetes Planungsverfahren (Repowering) zu erwar-
ten sind, lassen sich an dieser Stelle nicht prognostizieren. Es ist zu beachten, dass durch ein 
Repowering und die Errichtung von moderneren leistungsstärkeren WEA sich positive oder negative 
Auswirkungen ergeben können. Inwieweit diese Auswirkungen zu erheblichen Beeinträchtigungen 
bei den zu betrachtenden Schutzgütern führen, muss im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
nach BImSchG der Neuplanung ermittelt und kompensiert werden. 


